
1. Anderung der Benutzungsordnung
für das Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Büchel,

Dorfstraße 85

Artikel 1

1 . Der Punkt 15 ist mit Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes vom 01 .07.2008 wie
folgt zu ändern:

,,Das Rauchen in den Räumlichkeiten ist laut Thüringer Nichtraucherschutzgesetz
vom 01 .07.2008 verboten."

Artikel 2
lnkrafttreten

Die Benutzungsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Büchel, den 02.02.2009

T
Kerstin F
Bürgerme nn Beschlossen am: 22.01.2009

Datum der Ausfertigung: 02.02.2009(Siegel)

Eingangsvermerk der
Rechtsa ufsichtsbehörde :

Az

rechtliche Unbedenklichkeitserklärung
durch Rechtsaufsicht vom:
Az

Bekanntmachungsvermerk:

Diese Benutzungsordnung wird am 06.02.2009 an der in $ 11 Abs. 1 der Hauptsatzung
der Gemeinde Büchel festgelegten Verkündungstafel für den Zeitraum vom 07.02.2009
bis 1 4.02.2009 angeschlagen.

Ausgehängt am 06.02.2009 im Auftrag Maik Eßer Büroleiter der VG Kindelbrück

Abgenommen am 15.02.2009 im Auftrag Maik Eßer Büroleiter der VG Kindelbrück

Diese Benutzungsordnung wurde in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten
Teil des Amtsblattes der Venvaltungsgemeinschaft Kindelbrück vom, ......,..,.......Nr......
Jahrgang Seite ...,......... nachrichtlich veröffentlicht.


